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Vorwort

Die bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) wurden
zur Anwendung bei allen Feuerwehren des Bundesgebietes eingeführt.
Zweck der Feuerwehr-Dienstvorschriften ist es, die erforderliche Einheit-
lichkeit im Feuerwehrdienst in allen Bundesländern herbeizuführen und für
die Zukunft sicherzustellen. Sie gelten nicht nur für die Ausbildung, son-
dern gleichermaßen für den Einsatz.

Die Dienstvorschriften beschränken sich bewußt auf solche Festlegun-
gen, die für Ausbildung und Einsatz der taktischen Einheiten und der ein-
zelnen Personen unbedingt erforderlich sind. Weitergehende Festlegungen
sollen im Hinblick auf die angestrebte eigenverantwortliche Mitarbeit aller
Beteiligten nicht getroffen werden. Soweit Einzelheiten bestimmter Tätig-
keiten nicht festgelegt sind, ist im Sinne der Vorschriften zu verfahren.

Die hergebrachten Funktionsbezeichnungen gelten sowohl für weibliche
als auch für männliche Feuerwehrangehörige.
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